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Jede Person in der Schweiz muss eine 
Grundversicherung bei einer Krankenkas-
se abschliessen und für diese eine Kran-
kenkassenprämie bezahlen. Die Kran-
kenkasse übernimmt dafür einen Teil der 
Kosten für die medizinischen Leistungen. 
Wie viel medizinische Leistungen kosten, 
bestimmen die Krankenkassen zusam-
men mit den Verbänden der Leistungser-
bringer (z. B. Apothekerverband). Verein-
barungen zwischen den Krankenkassen 
und den Leistungserbringern müssen 
von den Behörden genehmigt werden. 
Die Gesundheitskosten und die Kranken-
kassenprämien sind seit der Einführung 
der Krankenkasse stark gestiegen. Dafür 
gibt es verschiedene Gründe, z. B. die 
Entwicklung neuer Behandlungsmöglich-
keiten. 

Es wurde eine Volksinitiative eingereicht, 
die fordert, dass eine Kostenbremse für 
die Krankenkassen eingeführt wird. Des-
halb stimmen wir nun darüber ab.

Der Bundesrat und das Parlament haben 
einen indirekten Gegenvorschlag zur Initi-
ative entworfen.

Kostenbremse

Falls die Volksinitiative angenommen 
wird, wird bei der Grundversicherung eine 
Kostenbremse eingeführt. Der Bund wird 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 
Grundversicherung in einem ähnlichen 
Verhältnis steigt, wie Löhne und Wirt-
schaft wachsen. Dafür arbeitet der Bund 
mit den Kantonen, den Krankenkassen 
und den Leistungserbringern zusammen. 
Die Kosten für die Grundversicherung 
dürfen maximal 20 Prozent stärker stei-
gen als die durchschnittlichen Löhne. Ist 
der Unterschied höher, müssen Bund und 
Kantone Massnahmen ergreifen, um den 
Anstieg der Kosten zu bremsen. Diese 
Massnahmen müssen ab dem Jahr da-
nach umgesetzt werden.

Was würde sich ändern?Ausgangslage

In der Schweiz soll eine Kostenbremse für die Krankenversicherung 
eingeführt werden. Die Kosten für die Krankenversicherung 
sollen nicht viel stärker steigen als die durchschnittlichen Löhne.

Ziel

Krankenkassenprämie
Jede Person, die in der Schweiz 
wohnhaft ist, muss bei der Kranken-
kasse versichert sein. Jede Person 
bezahlt der Krankenkasse für die 
Krankenversicherung eine Prämie. 
Die Höhe der Prämie ist unabhän-
gig vom Einkommen. Sie unter-
scheidet sich aber je nach Kanton, 
Alter, Krankenkasse und gewähl-
tem Modell. Weitere Infos rund um 
die Krankenkasse findest du unter:  
easyvote.ch/gesundheit.

??
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Kostenbremse

Argumente

easyvote.ch/kosten

Nationalrat Ständerat Bundesrat

NeinNeinNein
14 Ja

20 Nein
10 Enthaltungen

31 Ja
110 Nein

55 Enthaltungen

•	 Die Prämien der Krankenkassen steigen 
zu stark an. Dadurch bleibt weniger Geld 
für andere Ausgaben.

•	 Die Gesundheitskosten sind sehr viel 
stärker gestiegen als die durchschnitt-
lichen Löhne. Deshalb braucht es eine 
Kostenbremse.

•	 Die Initiative schafft die Verfassungs-
grundlage, damit verpflichtende Mass-
nahmen gegen den Anstieg der Gesund-
heitskosten ergriffen werden können.

•	 Es gibt viele Gründe, warum die Ge-
sundheitskosten steigen. Die Kosten 
nur an den Löhnen festzumachen, 
macht keinen Sinn.

•	 Durch die Initiative fliesst weniger Geld 
ins Gesundheitssystem. Es besteht das 
Risiko, dass sich die medizinische Versor-
gung verschlechtert.

•	 Die Gesundheitskosten steigen auch, weil 
die Bevölkerung immer älter wird. Das be-
achtet die Initiative nicht.

Gegner/-innenBefürworter/-innen

Indirekter Gegenvorschlag
Mit dem indirekten Gegenvorschlag können der Bundesrat und das Parlament 
eine Gesetzesänderung als Alternative zur Initiative vorschlagen. Der Gegen-
vorschlag tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt und kein Referendum 
ergriffen wird. Mit diesem indirekten Gegenvorschlag legt der Bundesrat fest, 
wie stark die Kosten für die Grundversicherung maximal steigen dürfen. Stei-
gen die Kosten stärker als erwartet, müssen Bundesrat und Kantone Mass-
nahmen ergreifen, um dies zu verhindern.

??
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In der Bundesverfassung steht, dass je-
der Mensch das Recht auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit hat. Das 
Recht auf körperliche und geistige Unver-
sehrtheit darf nur im Rahmen des Geset-
zes eingeschränkt werden. Ein Eingriff in 
die körperliche und geistige Unversehrt-
heit ist dann gerechtfertigt, wenn ein 
überwiegendes öffentliches Interesse 
besteht. Ebenfalls gerechtfertigt ist ein 
solcher Eingriff, wenn die Grundrechte 
einer anderen Person gefährdet sind. Das 
ist z. B. der Fall, wenn die Polizei Verdäch-
tige durchsucht oder festnimmt.

Während der Corona-Pandemie galten 
einige Einschränkungen nur für ungeimpf-
te Personen. Wer z. B. in ein Restaurant 
gehen wollte, musste sich impfen lassen. 
Ein Teil der Bevölkerung sieht dies als Ein-
schränkung ihres Rechtes auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit.

Es wurde eine Volksinitiative eingereicht, 
die verlangt, dass die körperliche und 
geistige Unversehrtheit in der Bundesver-
fassung genauer festgelegt wird. Deshalb 
stimmen wir nun darüber ab.

Körperliche Unversehrtheit

Falls die Volksinitiative angenommen 
wird, muss eine Person jedem Eingriff 
in ihre körperliche und geistige Unver-
sehrtheit zustimmen. Wenn eine Person 
einen solchen Eingriff verweigert, darf 
sie weder gesellschaftlich noch beruflich 
benachteiligt werden. Ausserdem darf 
sie für diese Verweigerung auch nicht be-
straft werden.

Was würde sich ändern?Ausgangslage

Eingriffe in die körperliche und geistige Unversehrtheit einer 
Person sollen nur mit ihrer Zustimmung geschehen dürfen. 
Erteilt eine Person keine Zustimmung, darf sie deshalb keine 
Nachteile erfahren oder bestraft werden.

Ziel

Öffentliches Interesse
Öffentliche Interessen sind Bedürf-
nisse der gesamten Gesellschaft 
(Öffentlichkeit). Handlungen, die im 
öffentlichen Interesse geschehen, 
sind also Handlungen, die einem 
Bedürfnis der ganzen Gesellschaft 
dienen sollen. Das kann z. B. das 
Bauen einer neuen Sportanlage für 
eine Stadt sein, aber auch ein Dro-
genverbot.

??
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Körperliche Unversehrtheit

Argumente

easyvote.ch/unversehrtheit

Unversehrtheit
Jede Person hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf 
geistige Unversehrtheit. Diese Grundrechte stehen in der Bundesverfassung. 
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit besagt, dass der Staat niemandem 
körperlich etwas antun darf. Das Recht auf geistige Unversehrtheit ist das 
Recht auf Willens- und Entscheidungsfreiheit. Der Staat darf also niemanden 
zu Entscheidungen zwingen und keiner Person geistigen Schaden zufügen.

Nationalrat Ständerat Bundesrat

NeinNeinNein
0 Ja

37 Nein
7 Enthaltungen

49 Ja
145 Nein

1 Enthaltung

•	 Politik, Pharmaindustrie und Organi
sationen dürfen nicht entscheiden, was 
in die Körper der Bürger/-innen gerät.

•	 Das Europäische Parlament hat eine 
Studie zu Chip-Implantaten bei Arbeit-
nehmenden erstellen lassen. Das ist 
ein Schritt in Richtung Überwachung.

•	 Die Initiative legt die Unversehrtheit 
in der Verfassung genauer fest. So 
können Gesetze dazu ausgearbeitet 
werden.

•	 Die geistige und körperliche Unver-
sehrtheit steht schon als Grundrecht in 
der Bundesverfassung und darf nur aus 
sehr wichtigen Gründen eingeschränkt 
werden.

•	 Impfungen helfen, die Bevölkerung vor 
Krankheiten zu schützen. Schon heute 
darf niemand zur Impfung gezwungen 
werden.

•	 Ungeimpfte Personen dürfen nur in Aus-
nahmefällen und für eine bestimmte Zeit 
eingeschränkt werden.

Gegner/-innenBefürworter/-innen

??
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Im Winter importiert die Schweiz in der 
Regel Strom aus dem Ausland. Manch-
mal ist das aber nicht oder nur einge-
schränkt möglich, z. B. wegen Krisen im 
Ausland. Damit die Schweiz auch dann 
genug Strom hat, möchte das Parlament 
die Stromproduktion durch erneuerba-
re Energien im Inland fördern. Dafür hat 
es das «Bundesgesetz über eine sichere 
Stromversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien» beschlossen.

Gegen das Bundesgesetz wurde das 
Referendum ergriffen. Deshalb stimmen 
wir nun darüber ab.

Sichere Stromversorgung

Wird die Vorlage angenommen, bedeutet 
dies unter anderem:
•	 Wer Solaranlagen auf dem Dach oder 

an der Fassade installiert, erhält weiter-
hin finanzielle Unterstützung.

•	 Für Solarstrom, der ins Netz einge-
speist wird, gibt es schweizweit ver-
einheitlichte Mindestpreise.

•	 Innerhalb eines Quartiers kann neu mit 
selbst produziertem Solarstrom gehan-
delt werden.

•	 Generell dürfen in besonders schützens-
werten Gebieten (z. B. Biotope) keine 

Was würde sich ändern?

Ausgangslage

In der Schweiz soll mehr Strom aus erneuerbaren Energien pro-
duziert werden. Dafür sollen neue Regelungen und Unterstüt-
zungsmassnahmen eingeführt werden.

Ziel

Energieeffizienz
Energieeffizienz bedeutet, dass die 
vorhandene Energie so gut wie mög-
lich eingesetzt wird und dass mög-
lichst wenig Energie verloren geht. 
Z.  B. ist es energieeffizienter, alte 
Heizungen durch neue Wärmepum-
pen zu ersetzen oder alte Glühbirnen 
durch LED-Leuchten zu ersetzen.

??

Anlagen zur Stromproduktion gebaut 
werden. Für gewisse Gebiete, die für die 
Stromproduktion besonders geeignet 
sind, gelten Ausnahmen.

•	 Windkraft- und Solaranlagen ab einer 
bestimmten Grösse sind von nationalem 
Interesse. Für sie gelten vereinfachte 
Planungsbedingungen, wenn sie nicht 
in besonders schützenswerten Gebieten 
geplant sind.

•	 Gewisse Wasserkraftwerke sollen neu- 
oder ausgebaut werden. Beim Bau müs-
sen Biodiversität und Landschaft zwin-
gend gefördert werden. Zudem müssen 
grosse Wasserkraftwerke für den Winter 
neu Wasser für die Stromproduktion auf-
sparen.

•	 Die Energieeffizienz und Innovation wer-
den gefördert.
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Sichere Stromversorgung

Argumente

easyvote.ch/strom

Fakultatives Referendum
Bundesgesetze werden vom Nationalrat und Ständerat beschlossen. Das 
Stimmvolk stimmt normalerweise nicht über ein Bundesgesetz ab. Werden je-
doch innerhalb von 100 Tagen nach Beschluss 50'000 Unterschriften gesam-
melt, kommt es doch zu einer Volksabstimmung. Das Stimmvolk stimmt dann 
über das Gesetz ab. Das ist ein fakultatives Referendum. Fakultatives Referend-
um wird es genannt, weil es anders als bei einem obligatorischen Referendum 
nicht automatisch zu einer Volksabstimmung kommt.

Nationalrat Ständerat Bundesrat

JaJaJa
44 Ja
0 Nein

0 Enthaltungen

177 Ja
19 Nein

0 Enthaltungen

•	 Solaranlagen auf Gebäuden haben das 
grösste Potenzial, um schnell genü-
gend Strom zu produzieren. Deshalb 
werden sie mit dem Gesetz weiter ge-
fördert.

•	 Das neue Gesetz macht die Schweizer 
Stromversorgung weniger abhängig 
vom Ausland. Dadurch sinkt das Risiko 
für Stromengpässe.

•	 Die Natur und Landschaft werden 
beim Neu- und Ausbau von Anlagen 
zur Stromproduktion geschont.

•	 Durch das neue Gesetz wird die Strom-
produktion wichtiger als der Natur-
schutz.

•	 Wegen des Gesetzes können Anla-
gen zur Stromproduktion in besonders 
schützenswerten Gebieten gebaut 
werden, ohne dass etwas getan wer-
den muss, um den Schaden an der Na-
tur auszugleichen.

•	 Der Bau von Solaranlagen in Bergge-
bieten schadet der Landschaft. Diesen 
Schaden kann man nicht reparieren.

Gegner/-innenBefürworter/-innen

??
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